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Regeste

Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA (Nichteintreten) | [Der Beschwerdeführer, ein 1988
geborener Staatsangehöriger Deutschlands, ersuchte im Februar 2024 vergeblich um
Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zur Ausübung einer selbständigen
Erwerbstätigkeit im Bereich Sportmassage und Personal-Training; nach seiner
rechtskräftigen Wegweisung wandte er sich im Oktober 2024 an den Beschwerdegegner
und bat sinngemäss um ein persönliches Gespräch. Dieses Schreiben nahm der
Beschwerdegegner als Wiedererwägungsgesuch entgegen und trat darauf ohne Weiterungen
nicht ein.] Aufenthaltsbewilligungen EU/EFTA kommt lediglich deklaratorische Wirkung
zu. Wird einer bzw. einem Angehörigen aus einem EU-/EFTA-Staat die das
Anwesenheitsrecht bestätigende Bewilligung nicht verlängert, kann sie bzw. er sich, soweit
die Voraussetzungen für einen weiteren Aufenthalt gegeben sind, weiter in der Schweiz
aufhalten, einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sofort wieder ein Gesuch um
Aufenthaltsbewilligung stellen. Dies gilt nach der Praxis jedenfalls dann, wenn – wie
vorliegend – nicht die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA an eine Person im
Raum steht, gegen die zuvor eine Entfernungsmassnahme im Sinn von Art. 5 Anhang I
FZA vollstreckt wurde. Folglich durfte der Beschwerdegegner auf die Anfrage des
Beschwerdeführers nicht ohne Weiterungen nicht eintreten (E. 2.2). Dieser hatte die
behauptete selbständige Erwerbstätigkeit vor den Vorinstanzen allerdings nicht bzw. nur
ungenügend belegt. Erst vor Verwaltungsgericht reichte er Unterlagen nach, die eine solche
plausibel erscheinen lassen, wobei unklar bleibt, ob die ausgeübte Tätigkeit
sozialversicherungsrechtlich als selbständiger Erwerb anerkannt wird sowie ob der
Beschwerdeführer damit seinen Lebensunterhalt decken kann (E. 2.6). Kostenauflage an
den Beschwerdeführer (E. 3). Teilweise Gutheissung und Rückweisung der Angelegenheit
zur Vornahme der noch erforderlichen Sachverhaltsabklärungen und zu neuem Entscheid
an den Beschwerdegegner.

Erwägungen

E. 4
Da dieses Urteil einen Zwischenentscheid darstellt, lässt sich das Bundesgericht im Sinn
des Art. 93 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nur anrufen,
wenn ein nicht wiedergutzumachender Nachteil drohte oder wenn die Gutheissung der
Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen könnte und so einen bedeutenden
Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde. Zu
ergreifen ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff.
BGG, da der Beschwerdeführer als in der Schweiz erwerbstätiger Staatsangehöriger
Deutschlands potenziell über einen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA



verfügt (BGr, 24. Januar 2024, 2C_499/2023, E. 1.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


